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RS OGH 1920/5/4 3Rv73/20
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.05.1920

Norm

ABGB §686

Rechtssatz

Das Vermächtnis genau bezeichneter und im Nachlasse vorhandener Inhaberpapiere ist als ein Vermächtnis einzelner

Verlassenschaftsstücke anzusehen und gibt dem Legatar Anspruch auf die Zinsen ( Dividenden ) erst vom Todestage

des Erblassers angefangen.

Entscheidungstexte

3 Rv 73/20
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